
Praxistag zur ÖNORM B 2110
Relevant für Auftraggeber und Auftragnehmer
21. April 2015, 9:00 – 16:30 Uhr 

in Kooperation mit

 Vergaberechtskonforme und normgemäße
 Leistungsbeschreibung
 Kalkulatorische Mehrkostenberechnung

 und Nachweise
 Forderungen und Verfristungsregelungen



Relevant für Auftraggeber 
und Auftragnehmer

Die Bestimmungen der ÖNORM B 2110 sind für jede Bauabwicklung von 
besonderem Interesse. Manche Themen werden in der Praxis besonders 
häufig diskutiert. Genau diese Problemstellungen stehen im Mittelpunkt 
der Veranstaltung.

 

Zielgruppe

 Personen, die sich mit Fragen der ÖNORM B 2110, insbesondere 
 der Vertragsgestaltung, der Leistungsbeschreibung und dem Claim  
 Management beschäftigen
 Auftraggeber und Auftragnehmer sowie Mitarbeiter von Organisationen 

  sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich
 Führungskräfte und Mitarbeiter von Bauunternehmen
 Rechtsanwälte und Juristen in Rechtsabteilungen
 Kalkulanten und Baubetriebswirte

 

Ihre Vorteile
 
 Sie lernen für die Vertragsabwicklung wesentliche Regelungen der  

 ÖNORM B 2110 kennen.
 Sie erfahren, wie Sie Ihre Verträge gestalten können und was Sie zu  

 berücksichtigen haben, um rechtlichen Problemen vorzubeugen.
 Sie können wichtige vertragliche Risiken für Ihr Unternehmen  

 erkennen und lernen, mit welchen Maßnahmen Sie diese Risiken  
 reduzieren können.
 Als Teilnehmer dieser Praxistagung haben Sie die Möglichkeit,  

 folgende ÖNORM (nur Papierversion) zu einem am Veranstaltungs- 
 tag gültigen Sonderpreis (exkl. 10 % USt.) zu beziehen:
 
 ÖNORM B 2110:2013 03 15

Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – 
Werkvertragsnorm

 Ihr Sonderpreis: € 150,00 – Sie sparen € 64,30

Teilnahmebeitrag 
 
€ 590,00 (regulärer Preis)
€ 531,00 (ermäßigter Preis)
Jeweils exkl. 20 % USt, einschließlich Unterlagen, Getränken
und Mittagsbuffet.

Praxistag zur ÖNORM B 2110 

Kontakt

Jürgen Cech
Programme Manager 
Tel.: +43 1 213 00-207 
Fax: +43 1 213 00-350 
E-Mail: j.cech@austrian-standards.at

Buchtipps
 
Gölles/Link
ÖNORM-Bauvertrag – Praxiskommentar
ÖNORM B 2110, ÖNORM B 2118 und die 
BVergG-Vertragsbestimmungen
1. Auflage 2011, 432 Seiten, gebunden 
ISBN 978-3-85402-242-8
Preis: € 159,00 

Müller/Stempkowski (Hrsg.)
Handbuch Claim-Management
2. Auflage 2015, 784 Seiten, gebunden 
ISBN 978-3-7073-2355- 9
Preis: € 98,00 (zzgl. Versandspesen)
www.lindeverlag.at

Weselik/Hamerl (Hrsg.)
Handbuch des internationalen Bauvertrags
1. Auflage 2015, 352 Seiten, gebunden 
ISBN 978-3-7143-0271-4
Preis: € 74,00 (zzgl. Versandspesen)
www.lindeverlag.at

Steinmaurer/Wenusch
Bauarbeitenkoordinationsgesetz
1. Auflage 2015, 248 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7073-3017-5
Preis: € 58,00 (zzgl. Versandspesen)
www.lindeverlag.at

www.austrian-standards.at/trainings



9:00 – 9:45 
Die vergaberechtskonforme und normgemäße  
Leistungsbeschreibung ist die zentrale Grundlage  
des Bauvertrages
 Anforderungen an die Leistungsbeschreibung und ihre   

 Stellung im Gesamtzusammenhang der Ausschreibung
 Auswirkung der Leistungsbeschreibung auf Kalkulation   

 und Angebot der Bieter
 Auswirkung der Leistungsbeschreibung auf  

 die Vertragserfüllung
Christian Lang

9:45 – 10:30
Die Normenbindung des öffentlichen Auftraggebers
 Sinn und Zweck der Normenbindung
 Was sind „Normen“ bzw. „geeignete Leitlinien“?
 Erlaubte bzw. nicht erlaubte Abweichungen
 Kontrollmechanismen und Sanktionen bei Verstößen

Thomas Kurz

10:30 – 10:45 
Kaffeepause
 
10:45 – 11:30 
Die kalkulatorische Mehrkostenberechnung und die 
erforderlichen Nachweise
 Anforderungen an die Nachweisführung gemäß  

 ÖNORM B 2110
 Preisfortschreibung
 Bauzeitfortschreibung
 Systematik der Nachweisführung bei MKF:

  Darstellung des Ereignisses
  Darstellung der Auswirkungen auf den Bauablauf
  Kausalität zwischen Ereignis und Auswirkung
  Zeitlich und monetäre Folgen
  Kausalität zwischen Auswirkung und Folgen
Michael Werkl

11:30 – 12:15 
Die Risikotragung und die Grenzen der Überwälzung 
auf den Auftragnehmer
Georg Karasek 

12:15 – 13:15
Mittagspause

13:15 – 14:00
Das Recht des Auftraggebers, Leistungsänderungen  
anzuordnen
 Das Anordnungsrecht des Auftraggebers
 Die Änderung des Bau-Solls
 Die Notwendigkeit der Leistungsänderung
 Das Kriterium der Zumutbarkeit

Wolfgang Hussian

14:00 – 14:45
Rechtsprobleme der Übernahme, Beschädigungen 
vor der Übernahme und Bauschaden 
 Die Übernahme als zentraler Moment zwischen 

 Vertragserfüllung und Gewährleistung
 Übernahme trotz fehlender Förmlichkeit (ÖNORM B 2110:  

 „Benutzung von Teilen der Leistung vor der Übernahme“)
 Gefahrtragung: Risiko der zufälligen Verschlechterung 

 und Sphärentheorie
 ÖNORM B 2110: Besondere Haftung mehrerer 

 Werkunternehmer
Hermann Wenusch

14:45 – 15:00
Kaffeepause

15.00 – 15.45
Die Anmeldung von Forderungen und 
Verfristungsregelungen in der Praxis
 Anmeldepflichten gemäß ÖNORM B 2110
 Anspruchsverlust (Punkt 7.4.3.)
 Vergleich zur ÖNORM B 2118
 Aus der Praxis: vertragliche Verfristungsbestimmungen

Katharina Müller

15:45 – 16:30
Prüf- und Warnpflicht gemäß ÖNORM B 2110
und Rechtsprechung
 Aktuelle Rechtsprechung
 Praxisbericht
 Was kann man alles falsch machen

Wolfgang Müller

Programm



Ihre Vortragenden

Gerne können Sie sich online unter www.austrian-standards.at/trainings oder per Fax: +43 1 212 00-350 bzw. per E-mail an: 
seminare@austrian-standards.at zu dieser Veranstaltung anmelden. 

Ihre Anmeldung
   Praxistag zur ÖNORM B 2110, 21. April 2015, 9:00 – 16:30 Uhr (Seminar | Nr. 1502006)

Firma Branche

Adresse Land

Telefon Fax

E-Mail UID-Nummer 

Rechnungsadresse

Ihre Kontaktdaten
Titel Vorname

Nachname Funktion

Datum Unterschrift

Zahlungsbedingungen
   Regulärer Teilnahmebeitrag: € 590,00 (exkl. USt.)

   Ermäßigter Teilnahmebeitrag: € 531,00 (exkl. USt.) für Linde-Zeitschriftenabonnentinnen bzw. -abonnenten, Mitglieder von Austrian Standards Institute,
 ÖNORM-Abonnentinnen bzw. -abonnenten, Teilnehmende an der Normung, VIBÖ-Mitglieder

   Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten verwendet  werden, um mich über Neuigkeiten, Produkte und Dienstleistungen von Austrian Standards zu informieren.

Impressum: © 2015 Austrian Standards plus GmbH, Heinestrasse 38, 1020 Wien, Firmenbuchnummer: FN 300135a, Firmenbuchgericht: Wien, DVR: 3003066, UID: ATU63688218
Fotos © iStockphoto.com. Personenbezogene Aussagen gelten stets für beide Geschlechter.

Mag. Wolfgang Hussian
Leiter der Rechtsabteilung der PORR AG;

RA Dr. Georg Karasek
Gründer und Partner von KWR Karasek Wietrzyk  
Rechtsanwälte GmbH;

RA Mag. Thomas Kurz
Rechtsanwalt bei Heid Schiefer Rechtsanwälte OG;

TOAR Ing. Christian Lang
Technischer Oberamtsrat, Stadt Wien – Wiener Wohnen; 

RA DDr. Katharina Müller
Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Müller Partner Rechtsanwälte;

RA Mag. Wolfgang Müller
Rechtsanwalt und Partner bei WOLF THEISS Rechtsanwälte;  

Dipl.-Ing. Dr. Michael Werkl
Consultant im bauwirtschaftlich beratenden Ingenieurbüro profacto.
GmbH in Graz; 

RA Ing. DDr. Hermann Wenusch
Rechtsanwalt, spezialisiert auf Bauwerkvertragsrecht;

Anmeldung

Austrian Standards behält sich das Recht vor, Veranstaltungen – auch kurzfristig – aus wichtigem Grund abzusagen oder zu verschieben. Eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung
wird angeboten bzw. bereits bezahlte Teilnahmebeiträge werden zurückerstattet. Weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rückerstattet. Bei einer Absage werden Sie 
schriftlich verständigt. Im Falle einer abweichenden Rechnungsadresse, bitte diese bei der Anmeldung bekannt geben. Der Teilnahmebeitrag ist nach Erhalt der Rechnung zu überweisen. 
Stornierungen bitte nur schriftlich. Bei Rücktritt ab sieben Kalendertagen vor Veranstaltungsbeginn verrechnen wir 50 % des Teilnahmebeitrags. Bei Rücktritt einen Kalendertag vor Beginn 
der Veranstaltung sowie am Veranstaltungstag bzw. bei Nicht-Erscheinen wird der gesamte Teilnahmebeitrag verrechnet. Für jedes Storno fällt eine Bearbeitungsgebühr von € 20,00 an. 
Ersatzteilnehmer ohne Zusatzkosten. Um die weiteren organisatorischen Maßnahmen setzen zu können, ersuchen wir um frühestmögliche Information. ACHTUNG: begrenzte Teilnehmer-
zahl! Personenbezogene Aussagen gelten stets für beide Geschlechter.


